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§ 169 EisbG Allgemeine
Anforderungen

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Eine Konformitätsbewertungsstelle muss über Rechtspersönlichkeit verfügen und nach österreichischem

Recht errichtet sein.

2. (2)Eine Konformitätsbewertungsstelle muss in der Lage sein, alle Konformitätsbewertungsaufgaben

durchzuführen, die ihr nach Maßgabe der einschlägigen TSI zugewiesen werden und im Rahmen derer sie

benannt werden soll, gleichgültig, ob diese Aufgaben von der Konformitätsbewertungsstelle selbst, in ihrem

Auftrag und unter ihrer Verantwortung erfüllt werden sollen.

3. (3)Eine Konformitätsbewertungsstelle hat jederzeit, für jedes Konformitätsbewertungsverfahren und für jede Art

oder jede Kategorie eines Produkts, im Rahmen dessen sie benannt werden soll, über Folgendes zu verfügen:

1. 1.die erforderlichen Mitarbeiter mit Fachkenntnis und ausreichender einschlägiger Erfahrung, um die bei der

Konformitätsbewertung anfallenden Aufgaben erfüllen zu können;

2. 2.die maßgeblichen Beschreibungen von Verfahren, nach denen die Konformitätsbewertung durchgeführt

wird, um die Transparenz und die Möglichkeit der Anwendung dieser Verfahren sicherzustellen;

3. 3.über geeignete Grundsätze und Verfahren, bei denen zwischen Aufgaben, die sie als benannte

Konformitätsbewertungsstelle wahrnehmen soll, und anderen Tätigkeiten unterschieden wird;

4. 4.geeignete Verfahren zur Durchführung der Tätigkeiten, bei denen die Größe eines Unternehmens, die

Branche, in der es tätig ist, seine Struktur sowie der Grad der Komplexität der jeweiligen Produktkategorie

und der Massenfertigungs- und Seriencharakter des Herstellungsprozesses gebührend berücksichtigt

werden.

4. (4)Einer Konformitätsbewertungsstelle müssen alle erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die

technischen und administrativen Aufgaben, die mit der Konformitätsbewertung verbunden sind, in

angemessener Weise zu erledigen. Weiters muss sie Zugang zu allen benötigten Ausrüstungen oder

Einrichtungen haben.

5. (5)Die für die Durchführung der Konformitätsbewertung zuständigen Mitarbeiter haben über folgende

Fähigkeiten zu verfügen:

1. 1.eine solide Fach- und Berufsausbildung, die alle Tätigkeiten für die Konformitätsbewertung umfasst, für

die die Konformitätsbewertungsstelle benannt wurde;

2. 2.eine ausreichende Kenntnis der Anforderungen, die mit den durchzuführenden Bewertungen verbunden

sind, und die entsprechende Befugnis zur Durchführung solcher Bewertungen;

3. 3.angemessene Kenntnisse und ein angemessenes Verständnis der wesentlichen Anforderungen, der

geltenden harmonisierten Normen sowie des einschlägigen Unionsrechtes; und

4. 4.die Fähigkeit zur Erstellung von Bescheinigungen, Protokollen und Berichten als Nachweis für

durchgeführte Bewertungen.
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